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Standesamt Postfach 11 10 61     
 64225 Darmstadt  

Anmeldung der Erklärung zur Änderung der 
Vornamen und des Geschlechtseintrags 
- Minderjährige ab 14 Jahre -  

Der Magistrat 

 

 
Eingangsdatum  
(vom Standesamt auszufüllen): 

 
Grundlage: Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, SBGG. 
Das Gesetz soll zum 1. November 2024 in Kraft treten.  
§ 4 SBGG (Anmeldung beim Standesamt) trat bereits am 1. August 2024 in Kraft. 
 

Angaben zur Person  

Familienname,  
ggf. Geburtsname 

      

Vorname(n)       

Geburtsdatum       

Geburtsort       

derzeitiges Geschlecht lt. 
Geburtsurkunde 

      

Anschrift       

E-Mail-Adresse       

 
Erklärung mit Eigenversicherung 

Ich melde hiermit folgende Änderungen gemäß dem SBGG an: 
 

   Änderung des Geschlechts unseres Kindes 
 

 in „männlich“ 
       in „weiblich“ 
  in „divers“ 
  in „keine Geschlechtsangabe“  
 
Ich versichere, dass der gewählte Geschlechtseintrag oder die Streichung des Geschlechtseintrags 
am besten meiner Geschlechtsidentität entspricht. 
  

3
4

/3
3

3
 –

 0
9

.2
4
 



Ich melde des Weiteren folgende Änderungen gemäß dem SBGG an: 

 
  Änderung meines Vornamens bzw. meiner Vornamen 

 
Neuer Vorname bzw. neue Vornamen 

      

 
 

Info:  

Bei Änderung des Geschlechtseintrags müssen neue Vornamen bestimmt werden, die dem  
gewählten Geschlechtseintrag entsprechen. 
 
Es gilt eine Höchstgrenze von maximal fünf Vornamen.  
Innerhalb dieses Rahmens kann die Anzahl der Vornamen im Zuge der Erklärung verändert  
(d.h. erhöht oder verringert) werden. 
 
Entspricht der bislang geführte Vorname dem gewählten Geschlechtseintrag, so kann der bisherige 
Vorname beibehalten werden („unisex-Vorname“). 

Ich versichere, dass ich mir der Tragweite der durch die Erklärung bewirkten Folgen bewusst bin 
und habe mich entsprechend von Fachstellen beraten lassen.  

Info:  
In § 3 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 SBGG finden sich Beispiele möglicher Beratungsstellen.  
 
Minderjährige ab 14 Jahre können die Anmeldung der Änderungserklärung und die Änderungser-
klärung selbst abgeben. Deren Wirksamkeit setzt die Zustimmung der Sorgeberechtigten voraus. 
Sind beide Elternteile sorgeberechtigt, müssen auch beide unterschreiben bzw. beim Termin zur 
Änderungserklärung vorsprechen.  

 
 Datum   
Darmstadt, den         

   Unterschrift der antragstellenden Person 
 
 
             

Vor- und Familienname 
(sorgeberechtigte Person 1) 

 Vor- und Familienname 
(sorgeberechtigte Person 2) 

 
 
 
   

Unterschrift 
(sorgeberechtigte Person 1) 

 Unterschrift 
(sorgeberechtigte Person 2) 

 
 

Anlagen (bitte der Anmeldung in Kopie hinzufügen!) 
- Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister, aktuell zu bestellen beim Standesamt des  
  Geburtsortes (falls nicht in Darmstadt geboren) 
- Gültiger Personalausweis/Reisepass 
- Gültige Personalausweise der sorgeberechtigten Personen 1 + 2 
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